
Der Rat gibt die Haushaltsmittel für den Bau eines zusätzlichen Kanalanschlusses im östlichen Teil der 
P+R-Anlage Stadtschiene West frei. 
An dieser Stelle erfolgt keine Ausweisung von Wohnmobilstell- oder parkplätzen. 
Der Beschluss des ABV vom 1.9.2015, zu prüfen, ob, wo und mit welchen Kosten Wohnmobilstellplätze 
bzw. –parkplätze angelegt werden können (ABV/XIV/6/31), wird aufrechterhalten. 
Dabei soll das Hauptaugenmerk bei der Suche nach einem geeigneten Platz für Wohnmobilstellplätze 
bzw. –parkplätze auf dem Parkplatz neben der Tennishalle liegen. 
 


